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Gemeinderat

Die Jahresrechnung 2013 (Gemeindehaushalt und Elektra) 
sowie der Voranschlag und Steuerplan 2014 wurden vom 
Gemeinderat geprüft und genehmigt.

Geschäftsprüfungskommission

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

In Ausübung unseres Mandates haben wir im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften das Rechnungswesen und die Amts-
führung des Gemeinderates für das abgelaufene Jahr geprüft.

Die Jahresrechnung 2013 (Gemeindehaushalt und Elektra) 
wurde im Auftrag der Geschäftsprüfungskommission durch 
die BDO AG, St.Gallen, einer eingehenden Prüfung unterzo-
gen.

Geschäftsprüfungskommission und Gemeinderat haben vom 
Prüfungsbefund der BDO AG Kenntnis genommen. Darin 
wurde die Übereinstimmung der Bestandes- und Verwal-
tungsrechnung mit der Buchhaltung, die ordnungsgemässe 
Führung der Buchhaltung sowie die Bewertung von Aktiven 
und Passiven entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 
bestätigt.

Da die Prüfung des Rechnungswesens einer externen Revisi-
onsstelle übertragen ist, konnte sich die Geschäftsprüfungs-
kommission auf die Prüfung der Amtsführung des Rates im 
abgelaufenen Jahr beschränken. Die Protokolle sind ausführ-
lich und verständlich abgefasst. Es konnten keine Besonder-
heiten festgestellt werden.

Voranschlag und Steuerplan 2014 wurden an einer gemein-
samen Sitzung von Rat und Geschäftsprüfungskommission 
beraten und gutgeheissen.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss 
von Fr. 600'186.31.

der Gemeinderat beantragt folgende Ergebnisverwendung:

der Aufwandüberschuss von Fr. 600'186.31 wird dem 
Eigenkapital (Konto «reserve für künftige Aufwandüber-
schüsse») entnommen.

das Eigenkapital beträgt damit per 1. Januar 2014  
Fr. 695'317.59.

Auf Grund unserer Prüfungstätigkeit und gestützt auf den 
Revisionsbefund der BDO AG stellt die Geschäftsprüfungs-
kommission der Bürgerschaft folgende Anträge:

1. Die vorliegende Jahresrechnung 2013 sei zu genehmigen 
und der Aufwandüberschuss gemäss Antrag des Ge-
meinderates zu verwenden.

2. Dem Voranschlag und dem Steuerplan 2014 sei zuzu-
stimmen.

Im Übrigen sei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Be-
hörden, Kommissionen und der Verwaltung für die geleistete 
Arbeit Dank und Anerkennung auszusprechen.

Eggersriet, 18. Feburar 2014

Geschäftsprüfungskommission

Andreas Lehmann, Präsident Beat Bischof
Kurt Hartmeier Ernst Fiechter
Bruno Angehrn
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Zweckverbände: Beiträge im Überblick

Die Politische Gemeinde Eggersriet ist an nachstehenden 
Zweckverbänden beteiligt. Weil deren Rechnungen durch 
andere Organe genehmigt werden, werden diese aus Platz- 
und Kostengründen nicht veröffentlicht. Die Rechnungen 
können auf der Gemeinderatskanzlei (Büro 8) eingesehen 
werden.

Körperschaft /Institution Beiträge 2013 in Fr.

Zweckverband Abwasserverband 
Altenrhein

Betriebskostenbeitrag  
(finanziert aus den 
Abwassergebühren)

272'285.85

Zweckverband Regionale Feuerwehr 
Heiden-Eggersriet-Grub-Wolfhalden

Betriebskostenbeitrag 162'974.55

Zweckverband Reg. Suchtberatungs stelle 
Rorschach

Betriebskostenbeitrag 21'233.45

Zweckverband Reg. Tierkörpersammel-
stelle/Notschlachtanlage Wolfhalden

Betriebskostenbeitrag 8'340.80

Tätigkeitsbericht Abwasserverband
Die Gesamtabwassermenge hat sich im Vergleich zum Vor-
jahr um rund 3 % auf 9'288'000 m3 leicht erhöht. Die mass-
gebenden Schmutzfrachten hingegen stiegen um rund ein 
Viertel. Trotz dieser Mehrbelastung wurden erneut alle Anfor-
derungen in Reinigungsleistung und Ablaufkonzentrationen 
erreicht. Die gesteuerte Schmutzwasserverteilung auf die 
beiden Verfahrensstufen Belebtschlamm und Biofilter mit 
Teilabschaltung hat sich etabliert und bewährt. Die Schlamm-
eigenschaften sind dadurch besser geworden.

Die Jahresniederschlagsmenge lag auf Vorjahresniveau, mit 
einigen markanten Spitzen bei Starkregenereignissen. Das 
Kanalnetz der im AVA zusammengeschlossenen acht St.Gal-
ler und fünf Vorderländer Gemeinden ist mehrheitlich als 
Mischwassersystem konzipiert. Daraus ergibt sich die Not-
wendigkeit von Entlastungen bei Starkregenlagen. Die Ent-
lastungsmengen blieben praktisch unverändert. Im Aussen-
netz wurden unter anderem der Querstollen Buechen saniert, 
die Überfallkante beim Regenbecken Neudorfstrasse in 
St.Margrethen erhöht und die Notentlastung Wiggen, Ror-
schacherberg, automatisiert. Um die Kanalnetzbewirtschaf-
tung weiter zu optimieren, wurde das gesamte Kanalnetz 
 einer hydraulischen Neuberechnung unterzogen. Intensiv 
bearbeitet wurde der Anschluss der beiden Gemeinden Re-
hetobel und Speicher ans Kanalnetz des AVA. 

Im Bereich der überregionalen Schlammentsorgung wurden 
von rund 20 Kläranlagen 123'000 m3 Flüssigschlamm sowie 
3'200 Tonnen entwässerte Schlämme zu total 6'300 t Klär-
schlammgranulat verarbeitet. Der Mengenanteil der ARA Al-
tenrhein betrug rund 21 %. Die verarbeitete Schlammmenge 
lag wieder im Bereich der Vorjahre, dies nach einer deutlich 

reduzierten Leistung im 2012. Allerdings traten im Zusam-
menhang mit Anpassungen an der Trocknungs- und an peri-
pheren Anlagen auch im 2013 noch etliche Stillstände auf. 
Im Berichtsjahr wurde die Druckluftoptimierung abgeschlos-
sen und mit einer Gesamterneuerung der gesamten HLK-Inf-
rastruktur gestartet. Die Wärmespeicherung und – verteilung 
wird den aktuellen Verhältnissen angepasst und energetisch 
optimiert. Auf drei Flachdächern wurden Photovoltaik-Anla-
gen errichtet, deren Produktionsmenge dem Verbrauch von 
31 Einfamilienhäusern entspricht.

Am 26. November brach in einem Faulturm der Faulanlage 
ein Brand aus. Der Turm war für Sanierungs- und Isolations-
zwecke für Monate ausser Betrieb gesetzt. An diesem Diens-
tag wurden Abschlussarbeiten durchgeführt, am Folgetag 
wären die Teilarbeiten abgenommen worden. Personenschä-
den oder Beeinträchtigungen des ARA-Betriebs konnten ver-
mieden werden. Die genaue Brandursache ist noch nicht ge-
klärt. Die vorhandenen Sicherheitssysteme werden überprüft 
und nötigenfalls ergänzt. Es zeigt sich, dass Notfallübungen 
unerlässlich sind.

Am 28. Februar wurde der AVA zusammen mit 23 weiteren 
Kläranlagen erneut mit der ‚Médaille d’eau‘, einer Auszeich-
nung für Energieeffizienz, prämiert. Seither haben sich die 
Leistungszahlen weiter verbessert. Gesamthaft veränderte 
sich der Energieverbrauch im Vergleich zum Vorjahr leicht 
gegen oben. Gründe sind der gestiegene Energiekonsum bei 
den Schlammbehandlungsanlagen, bedingt durch höhere 
Verarbeitungsmengen, und Umbauarbeiten mit Ausfallzeiten 
im Heisswasser-System. 

Die Zweckverbandsvereinbarung als Rahmenvertrag zwi-
schen den 15 Verbandsgemeinden wurde angepasst. Neu 
dazugekommen sind Rehetobel und Speicher. Der Verbands-
zweck wurde ausgeweitet und der vom Verwaltungsrat vor-
gegebenen Strategie angepasst. Nebst den Kernaufgaben im 
Gewässerschutz, in der Siedlungsentwässerung und der Ab-
wasserreinigung soll der AVA Anlagen zur Energieproduktion 
und zum Stoffrecycling betreiben und in diesem Segment 
zusätzliche Aufgaben übernehmen können.

Kennzahlen der Gebührenerhebung und 
der Jahresrechnung

2012
in Fr.

2013
in Fr.

Gesamtanzahl an die Verbandsgemein-
den verrechnete Einwohnerwerte EW

76'538 77'522

Davon natürliche Personen 54'047 54'574

Davon Industrie und Gewerbe 22'491 22'948

Einnahmen aus Gebühren der 
Verbandsgemeinden

8'369'000 8'480'000

Effektivverschuldung am Jahresende  - 827'000 3'940'000

Betrieblicher Cashflow 5'772'000 5'272'000

GESchäFTSPrÜFunGEn und GEnEhMiGunGEnZwEcKVErBändE
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Tätigkeitsbericht 2013 regionale Feuerwehr heiden-Grub-
Eggersriet-wolfhalden (regiwehr)
Die Feuerwehrkommission des Zweckverbandes REGIWEHR 
hat sich im Berichtsjahr zu insgesamt drei Sitzungen getrof-
fen. An der Sitzung im März wurde die von der externen Re-
visionsstelle geprüfte Jahresrechnung 2012 zuhanden der 
Verbandsgemeinen verabschiedet. Die Jahresrechnung 2012 
wies Aufwendungen in der Höhe von Fr. 846'126.55 aus. 
Diesen standen Erträge von Fr 857'430.45 gegenüber. Es 
konnte ein Ertragsüberschuss von Fr. 11'303.90 ausgewie-
sen werden, der im Konto Vor- und Rückschläge gutge-
schrieben wurde. Das Eigenkapital erhöhte sich somit auf Fr. 
24'916.09. Die Kosten wurden gemäss Versicherungskapital 
und Einwohnerzahlen mit den folgenden Anteilen auf die 
Zweckverbandsgemeinden verteilt. Heiden 46,33 % - Grub 
AR 11,16 % - Eggersriet 21,22 % - Wolfhalden 21,29 %

Infolge des Rücktritts von Gemeindepräsident Markus Peter 
per 31. Mai 2013, der die Feuerwehrkommission der REGI-
WEHR während beinahe neun Jahren präsidierte, wurde  die 
Gemeindepräsidentin von Grub AR, Erika Streuli, als neue 
Kommissionspräsidentin gewählt. Die Feuerwehr- und die 
Beschaffungskommission sowie die Zweckverbandsgemein-
den mussten sich mit den Ersatzbeschaffungen des 
Tanklöschfahrzeuges West und des Rüstwagens Ost wie 
auch mit der Beschaffung eines zivilen Kommandowagens 
auseinandersetzen. Die Beschaffungen sind von den Ver-
bandsgemeinden genehmigt worden. Im August befasste 
sich die Kommission mit dem Voranschlag 2014, dem Fi-
nanzplan 2015 – 2018 sowie dem langfristigen Investitions-
plan und den daraus resultierenden Kosten. Im Voranschlag 
2014 wird mit Aufwendungen von Fr. 902'671.00 gerechnet. 
Die Ersatzbeschaffungen von diversen Feuerwehrfahrzeugen 
werden die Rechnung der REGIWEHR in den nächsten Jah-
ren zusätzlich belasten. Die Kommissionsanträge wurden 
von den Verbandsgemeinden verabschiedet. Die Feuerwehr-
kommission konnte sich an der anspruchsvollen Hauptübung 
Ende Oktober von der Leistungsfähigkeit der REGIWEHR 
überzeugen lassen. Die REGIWEHR verzeichnete im Be-
richtsjahr insgesamt 165 Einsätze (Vorjahr 138). Einer der 
letzten Einsätze im 2013 war der Brand eines Einfamilienhau-
ses in Wolfhalden. Das in Brand geratene Gebäude konnte 
nicht gerettet werden. Dafür konnten die unmittelbar links 
und rechts stehenden Wohnhäuser gehalten werden. Die 
REGIWEHR hatte gute Arbeit geleistet.

Dem Feuerwehrkommando unter der Leitung von Major Co-
lin V. Harrison sowie allen Angehörigen der REGIWEHR wird 
für den grossen Einsatz zugunsten der Sicherheit der Bevöl-
kerung der beste Dank ausgesprochen. 

Feuerwehrkommission 
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GuTAchTEn und AnTrAG
über das Senioren- und Spitexzentrum  
Eggersriet (SZE)

Einführung
Der Gemeinderat hat sich an der Strategiesitzung mit dem 
Thema «Alter» auseinandergesetzt und in die Überlegungen 
die demografische Entwicklung unserer Gemeinde einbezo-
gen. Die Handlungsfelder waren sehr rasch klar:
a) Organisatorische Vereinfachungen im Bereich der Träger-

schaft
b) Bauliche Anpassung des Seniorenzentrums und Anpas-

sung an den aktuellen Bedürfnissen in der Betagtenbe-
treuung

c) Einheitliche Betriebsführung
d) Finanzielle Verantwortung der Trägerschaft
e) Flexible Dienstleistungserbringung nach den Kundenbe-

dürfnissen

Die betrieblichen Themen werden in den verschiedenen 
Kommissionen erarbeitet und sind heute noch nicht spruch-
reif. Für diese Themen müssen allenfalls noch externe Bera-
ter hinzugezogen werden, wenn sich in der Arbeit der Kom-
missionen noch Spezialfragen fachlicher oder rechtlicher Art 
ergeben.

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Seniorenzentrums 
geht es darum, die Arztpraxis zu erweitern und den heutigen 
Bedürfnissen anzupassen, die vorhandenen Pflegezimmer 
rollstuhlgängig zu machen, die Aufenthaltsbereiche und die 
Stationsbereiche anzupassen und je nach Projekt zu erwei-
tern. Im Rahmen der Erweiterung ist auch die Aufnahme ei-
ner Demenzstation zu prüfen. Die Verbindung der Alterswoh-
nungen und des SZE soll überdacht werden. Bei der 
Sanierung ist ebenfalls eine energetische Verbesserung zu 
prüfen und eventuell sogar Solaranlagen.

Generell soll das SZE betrieblich und architektonisch beur-
teilt werden und ein etappiertes Sanierungskonzept soll ent-
stehen.

Vorarbeiten
Die Infrastruktur für die Seniorenbetreuung besteht aus dem 
Alters- und Pflegeheim und den Seniorenwohnungen. Die 
Nähe der beiden Institutionen birgt ein betriebliches Potenzi-
al. Sanierungsbedürftig sind einzelne Zimmer im SZE, die Al-
terswohnungen sind intakt. Erweiterungsbedürftig sind die 
Arztpraxis und der Pflegezimmerbereich. Die entsprechen-
den Studien wurden von 3 Architekturbüros gemacht, sämt-
liche Büros haben ausgezeichnete Ideen in die Konzeptstudi-
en eingebracht und wertvolle Hinweise gegeben bezüglich 
Betrieb, Gestaltung und ortsbaulicher Einpassung.

Die Studien gingen davon aus, dass das Angebot an Pflege- 
und Betreuungsplätzen für die Gemeinde Eggersriet-Grub SG 
zurzeit gerade noch genügen. Der momentan erhöhte Bedarf 
ist zurückzuführen, dass im Seniorenzentrum rund ein Drittel 
der Bewohner aus anderen Gemeinden eingetreten sind und 
dass auch Bewohner mit geringen Betreuungs- und Pfle-
geaufwand im SZE zu Hause sind. In den nächsten Jahren 
wird jedoch ein erhöhter Bedarf an Pflege- und Betreuungs-
plätzen erwartet. Das momentane Angebot deckt die meis-
ten Bedürfnisse an Wohn-, Betreuungs- und Pflegeplätzen 
ab. Für ein umfassendes Angebot müssen jedoch noch eine 
Dementen-Wohngruppe, die Möglichkeit von Betreutem 
Wohnen und Ferienbetten-, sowie für Akut- und Übergangs-
pflege geschaffen werden. Der zu planende Erweiterungs-
bau muss den Bedarf langfristig abdecken und die neuen Be-
dürfnisse der betagten Mitbürgerinnen und Mitbürger 
flexibel übernehmen. 

Die heutige Infrastruktur weist, vor allem bei den Arbeitsräu-
men und den Lagerräumen, nur das Minimum auf. Sie soll 
mit dem Projekt verbessert werden. Auch die heutigen Räu-
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me für die gemeinsame Nutzung sind nicht aussreichend. Es 
fehlt z.B. ein multifunktionaler Mehrzweckraum, sowie Sit-
zungszimmer, Andachtsraum und Kreativraum.

Der behindertengerechte Zugang zum Gebäude ist subopti-
mal und muss mit dem neuen Projekt verbessert werden. 
Dringend benötigt wird auch ein Bettenlift.

Zielsetzung
Die Weiterentwicklung der Studie muss in folgenden Teilbe-
reichen gemacht werden, damit der Bürgerschaft später kon-
krete Projektanträge unterbreitet werden können:
• Gebäudesanierung
• Zimmergrundriss und Zimmerinfrastruktur
• Energetische Sanierung
• Erweiterung Arztpraxis
• Erweiterung Pflegeteil
• Erschliessung Seniorenwohnungen
• Finanzielle Berechnungen
• Etappierungen der Sanierung

Auch in Zukunft wird die Lebenserwartung aufgrund ver-
schiedener Ursachen zunehmen. Das Wohnen im Alter wird 
daher für die öffentliche Hand eine echte Herausforderung 
darstellen. Die älteren Bewohner sollen sich im Dorf weiter-
hin wohl fühlen, mit der Bevölkerung den Kontakt pflegen 
können und dabei Wohnkosten haben, die den Einkommens-
verhältnissen der Rentner entsprechen. Zeitgemässe Bauten 
sind das Eine, Dienstleistungen zu Hause, alternative Betreu-
ungsformen und organisatorisch gut aufgestellte Dienstleis-
tungen und Angebote sind das Andere. Die Alterspolitik be-
steht nicht nur aus dem Betrieb eines Altersheims, sondern 
ist die Abstimmung aller Aktivitäten und Bedürfnisse im The-
menbereich des Alters.

Gesetzliche rahmenbedingungen
Das SZE ist in der Kernzone gelegen. Das Vorhaben ist somit 
zonenkonform. Die Parzelle ist genügend gross für die nöti-
gen Erweiterungen aller Themen.

Die Gemeinde ist gemäss Pflegefinanzierungsgesetz ver-
pflichtet, ausreichende Angebote für die Versorgung der Bür-
gerschaft zu schaffen. Diese Gewährleistungspflicht bedeu-
tet, dass ein konzises Konzept und die entsprechenden 
Anlagen bestehen müssen, was nicht heisst, dass die Ge-
meinde alle Anlagen selber betreiben muss. Hierfür kann die 
Gemeinde Leistungsaufträge erteilen. 

Kosten
Die Baukosten dürften sich über die verschiedenen Baupha-
sen hinaus auf 6 – 7 Mio. Franken beziffern. Wer aber schluss-
endlich Bauherr ist, die Gemeinde, eine Stiftung, Dritte, ist 
noch zu klären. Somit sind diese Kosten noch nicht relevant.

Der Gemeinderat benötigt einen Planungskredit, welcher es 
erlaubt, die Architekturstudien weiterzuführen und somit die 
Grundlage für die Grundsatzentscheide zu haben.

Finanzierung
Die Finanzierung dieses Vorprojektes stellt keine Probleme 
dar und hat keinen Einfluss auf den Steuerfuss. Diese Kosten 
können aus dem Konto «Vorfinanzierung Bau SZE» entnom-
men werden.

Zusammenfassung
Der Gemeinderat möchte die betrieblichen, organisatori-
schen und baulichen Themen gleichzeitig angehen, damit 
die Bürgerschaft dann ein Gesamtkonzept verabschieden 
kann und nicht stets einzelne Fragen beraten muss. Dieses 
Vorgehen rechtfertigt sich insbesondere auch deshalb, weil 
mit der Pflegefinanzierung der Gemeinde, der Defizitgarantie 
für das SZE und den baulichen Risiken erhebliche finanzielle 
Verpflichtungen für die Gemeinde ergeben. 

Antrag
Gestützt auf diese Ausführungen stellen wir Ihnen, geschätz-
te Mitbürgerinnen und Mitbürger, folgende Anträge:

1. Für die Erneuerung des Seniorenzentrums ist ein Vorpro-
jekt durchzuführen auf der Basis des Studienwettbe-
werbs.

2. Für das Vorprojekt wird ein Rahmenkredit von  
Fr. 55'000.— zugestanden.

3. Für die Prüfung der Organisationsstruktur und der be-
trieblichen Fragen ist ein Rahmenkredit von Fr. 20'000.– 
zu genehmigen. 

4. Die Investitionen sind der Reserve zu entnehmen.
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GuTAchTEn und AnTrAG
über die Sanierung der Sonnentalstrasse,  
Grub SG

Einführung
Der Gemeinderat hat im Mehrjahresprogramm den Strassen-
unterhalt für die Jahre 2010 bis 2019 festgelegt. Im Rahmen 
des Budget 2013 ist ein Kredit im Umfang von Fr. 312'000 
mit der Investitionsrechnung genehmigt worden. Bei der 
Prüfung der Strassensanierung sind Auflagen der Verkehrs-
polizei nicht berücksichtig worden, so dass das Projekt 
grundlegend überarbeitet werden musste. 

Vorarbeiten 
Das Strassenprojekt und die verkehrspolizeilichen Auflagen 
sind aufeinander abgestimmt worden. Gleichzeitig wurde 
eruiert, wie der Unterbau der Sonnentalstrasse ist, was 
schlussendlich auf die Baukosten im Thema der Fundation 
Auswirkungen hat. Die Strassenbeleuchtung ist ebenfalls 
den neuen Begebenheiten anzupassen wie auch der Bach-
durchlass unter der Sonnentalstrasse, welcher gemäss 
Hochwasserberechnungen zu klein ist. Die verschiedenen 
Abklärungen und technische Berichte haben gezeigt, dass 
eine reine Sanierung des Strassenbelages der falsche Ansatz 
wäre und trotz hohen Kosten keine nachhaltige Lösung dar-
stellt. 

Weil der Gemeinderat gleichzeitig mit der Verbesserung des 
öffentlichen Verkehrs (Verdichtung der Busse in Grub) die Sa-
nierung geprüft hat, ist die Verlegung der Bushaltestelle na-
heliegend. Mit einer neuen Bushaltestelle, welche im Bereich 
des Gruberhofes liegt, kann erreicht werden, dass die Versor-
gung mit dem öffentlichen Verkehr intensiviert wird. Der Bus 
würde mindestens zwei Minuten schneller zirkulieren kön-
nen, was auf den Betrieb positive Auswirkungen hat und ins-
besondere können die gefährlichen Passagen beim Einlen-
ken in die Sonnentalstrasse eliminiert werden. 

idee des neuen Konzepts 
Anstelle einer reinen Sanierung des Strassenbelages mit 
Kosten von Fr. 312'000 (genehmigt mit Budget 2013 an der 
Bürgerversammlung vom 25. März 2013) wird gleichzeitig 
der Bachdurchlass vergrössert. Die Nachkalkulation der Kos-
ten hat ergeben, dass diese Arbeiten im Rahmen des Ge-
samtbudgets Platz haben und kein zusätzlicher Kredit für die-
se Massnahme nötig ist. 

Weil die Strasse nach einer Belagssanierung wieder 20 Jahre 
Bestand haben muss, rechtfertigt es sich, die Frage des öf-
fentlichen Verkehrs zukunftsgerichtet zu regeln. Eine Ver-
dichtung des öffentlichen Verkehrs für den Gemeindeteil 
Grub ist eine wesentliche Infrastrukturleistung welche der 
Einwohnerschaft zu Gute kommt. Gleichzeitig kann die Ver-
kehrssicherheit verbessert werden was auch für die schwä-
cheren Verkehrsteilnehmer wichtig ist. 

Eine wesentliche Auflage, welche zwingend umgesetzt wer-
den muss, ist ein neuer Schulwegübergang respektive die 
Eliminierung der drei unübersichtlichen und gefährlichen 
Fussgängerstreifen im Dorf Grub. Die Verkehrspolizei hat be-
reits im Jahr 2011 die Gemeinde angewiesen, die entspre-
chenden gefährlichen Füssgängerübergänge zu eliminieren 
und durch einen sicheren Fussgängerübergang zu ersetzen. 
Diese Auflage ist zwingend im Rahmen der Strassensanie-
rung umzusetzen, eine separate  Realisierung ist absolut un-
verantwortlich aufgrund der zusätzlichen Kosten. 

Zielsetzung
Der Gemeinderat möchte die verschiedenen Themen im Zu-
sammenhang mit der Sonnentalstrasse in einem Projekt ver-
einen. Namentlich die Fussgängersicherung, Postautohalte-
stelle und die Sanierung des Strassenbelages sowie die 
Sanierung des Bachdurchlasses. Mit dieser koordinierten 
Vorgehensweise können Kosten gespart werden, die Reali-
sierung der einzelnen Themen würde nur zusätzliche Installa-
tions- und Baukosten generieren. 

Gesetzliche rahmenbedingungen
Grundsätzlich gibt es keine Bestimmungen, wann eine Stras-
se saniert werden muss. Klar ist, dass nach Strassengesetz 
die Gemeindestrassen in einem ordnungsgemässen Zustand 
zu erhalten sind. Die verkehrspolizeilichen Anordnungen sind  
aber verbindlich und im Rahmen  des Bauprojektes umzuset-
zen. Betreffend dem öffentlichen Verkehr gibt es keine Be-
stimmungen, welche die Gemeinde zu berücksichtigen hat. 
Wenn aber die Gemeinde eine bessere Erschliessung durch 
den öffentlichen Verkehr wünscht, muss sie ideale Rahmen-
bedingungen schaffen. 

Technischer Kurzbeschrieb
Die Strassensanierung wird zusätzlich mit der Vergrösserung 
des Bachdurchlasses mit den bereits beschlossenen  
Fr. 312'000 realisiert werden können. Dieser Teil des Projek-
tes wird finanziell keine Mehrkosten verursachen, weil die 
technische Beurteilung nur Veränderungen in den Arbeits-
gattungen ergeben hat und nicht wesentliche Mehrkosten. 
Anpassungen gegenüber dem alten Projekt sind bei den 
Randabschlüssen vorgenommen worden, bei den Fundati-
onsschichten und beim Bachdurchlass. 

Neu ist die Anpassung im Bereich des Gruberhofes betref-
fend dem Fussgängerübergang. Der Fussgängerübergang 
wird mit einer Mittelinsel erfolgen. Das Trottoir von 2 Meter 
Breite, der Fussgängerstreifen von 3,5 Meter Breite auf bei-
den Seiten der Mittelinsel ermöglichen es, dass die Kinder 
beim Passieren genügend Warteraum haben. Die techni-
schen Normen würden es erlauben, dass Trottoir und Mittel-
streifen gekürzt würden, weil es sich aber um einen Schul-
weg handelt, ist es angezeigt, die grösseren Warteräume zu 
bauen. Durch diese Mittelinsel wird das Trottoir auf der Süd-
seite in die  Richtung des Gruberhofes geschoben und wird 

JAhrESrEchunG 2011GuTAchTEn und AnTräGE
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bei der Kirchstrasse als Trottoir weitergezogen. Damit ist 
gleich auch die Verkehrsregelung verändert, indem bei der 
Überfahrt über ein Trottoir stets der Fussgänger Vortritt hat 
und nicht der Fahrzeuglenker. Der Mittelstreifen wurde auf 
der Höhe des Gruberhofes angesetzt, damit der Schulweg 
gesichert werden kann und insbesondere, weil dort die bes-
ten Sichtweiten bestehen. Bei den anderen neuralgischen 
Punkten der Fussgängerüberquerungen ist entweder die 
Sichtweite überhaupt nicht gewährleistet oder der Übergang 
ist zu weit vom Schulweg entfernt. Wenn der Übergang zu 
weit weg ist, wird er von den Fussgängern nicht benutzt. Im 
Rahmen dieser Baumassnahmen werden die bestehenden 
Schwellen eliminiert. Die verkehrsberuhigende Massnahme 
ist neu die Mittelinsel und der Versatz des Strassenbereichs. 

Der Buswendeplatz mit den Doppelstockbussen und den 
kleineren Bussen der Postbetriebe kann ebenfalls im Vorplatz 
des Gruberhofes realisiert werden. Das Postauto würde vor 
dem Fussgängerstreifen in den Vorplatz schwenken, der Hal-
tebereich wäre auf dem Vorplatz des Gruberhofes und das 
Postauto würde wieder in die Kirchstrasse einlenken und 
 zurück in die Sonnentalstrasse fahren. Diese Variante bräuch-
te lediglich einen zusätzlichen Fahrstreifen und eine neue 
Wartehalle. Die übrigen Strassenkörper der Kirchstrasse, 

Sonnentalstrasse und die Trottoirs würden von dieser Mass-
nahme nicht betroffen. Selbstverständlich würde man den 
Einlenker Kirchstrasse-Sonnentalstrasse in diesem Zusam-
menhang ebenfalls sanieren. 

Kosten 
Die Sanierungskosten von Fr. 312'000 sind genehmigt und 
fallen ohnehin an. Zusätzliche Kosten und somit der Geneh-
migung zu unterstellen sind: 
A. Fussgängerübergang und 
B. Postautohaltestelle.

A. Fussgängerübergang 
Vorbereitungsarbeiten  Fr. 26'000 
Tiefbauarbeiten Fr. 84'000 
Beleuchtung und Bauleitung Fr. 18'000 
total Baukosten Fr. 128'000  

B. Wendeplatz Bus
Vorbereitungsarbeiten und Rückbau Fr. 32'500
Tiefbauarbeiten Wendeplatz und  
Einlenker Kirchstrasse Fr. 118'000
Beleuchtung, Bauleitung Fr. 23'000
total Fr. 173'500
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Betriebskosten 
Betriebskosten entstehen im Bereich der Reinigungen und 
beim Unterhalt, welche im Rahmen des normalen Strassen-
unterhalts liegen. Es gibt keine zusätzlichen Betriebskosten. 

Finanzierung 
Die Finanzierung des Projektes erfolgt über das Mehrjahres-
strassenbauprogramm, respektive wird aktiviert und gemäss 
den Abschreibungsrichtlinien amortisiert. Es entstehen keine 
zusätzlichen Kosten, andere Strassenbauprojekte werden le-
diglich in der zeitlichen Abwicklung etwas zurückgestellt 
werden. Die Gesamtinvestitionen für die Sonnentalstrasse, 
die verkehrstechnischen Sicherungen und die Bushaltestelle 
liegen bei rund Fr. 590'000.–.

Was noch nicht geprüft ist, ob die Gemeinde für die neue 
Haltestelle Staatsbeiträge erhält. Grundsätzlich sind die Ge-
meinden verpflichtet, diese Bauwerke zu erstellen, der Kan-
ton kann aber bei einer wesentlichen Verbesserung der Situ-
ation freiwillige Beiträge leisten. Selbstverständlich wird der 
Gemeinderat einen entsprechenden Antrag dem Amt für öf-
fentlichen Verkehr einreichen. 

Schlussbemerkungen 
Der Gemeinderat ist der Meinung, dass im Rahmen der be-
willigten Strassensanierungen die beiden Themenbereichen 
Verkehrsübergang und Buswendeplatz gleichzeitig gelöst 
werden sollten. Das Thema Fussgängerübergang und Siche-
rung des Schulweges ist eine zwingende Auflage der Ver-
kehrspolizei und kann nicht unberücksichtigt bleiben. Der 
zweite Teil, die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs 
macht sehr wohl Sinn, spätere Massnahmen wären sehr viel 
teurer und würden die Chance auf eine Verbesserung im Be-
reich der Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehrsmittel 
verschlechtern. 

JAhrESrEchunG 2011GuTAchTEn und AnTräGE

Antrag       
Gestützt auf diese Ausführungen stellen wir Ihnen, geschätz-
te Mitbürgerinnen und Mitbürger, folgende Anträge: 

1. Das Sanierungsprojekt entlang der Sonnentalstrasse sei 
zur Kenntnis zu nehmen. 

2. Nebst der reinen Strassensanierung gemäss Bürger-
schaftsbeschluss (im Jahr 2013) sollen gleichzeitig der 
Fussgängerübergang gesichert und der Postautowende-
platz neu gestaltet werden. 

3. Für den Fussgängerübergang sei ein Kredit von  
Fr. 128'000 zu sprechen. 

4. Für die Sanierung des Buswendeplatzes und des Einlen-
kers der Kirchstrasse sei ein Kredit von Fr. 173'500 zu ge-
nehmigen. 

5. Die Amortisation der drei Bauprojekte sei im Rahmen des 
ordentlichen Mehrjahresbauprogramms für den Stras-
senunterhalt vorzunehmen.  
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GuTAchTEn und AnTrAG
über das Beleuchtungskonzept und den rah-
menkredit für die Erneuerung – Ew Eggersriet

Einführung
Die Elektra Eggersriet als Gemeindeunternehmen nach Art. 
193 ff Gemeindegesetz baut, unterhält und betreibt für die 
Politische Gemeinde die Strassenbeleuchtung. Dies betrifft 
sämtliche öffentlichen Strassen, Wege und Plätze sowie 
auch Privatstrassen, soweit das Gesetz dies vorschreibt. 

Mit diesem Beleuchtungskonzept soll die Grundlage zum 
Entscheid über die Erneuerung der Beleuchtung in den 
nächsten Jahren geschaffen werden. Ziel und Zweck des Be-
leuchtungskonzeptes sind: 
• Erhöhung der Verkehrssicherheit und des Personen-

schutzes 
• Energieeffiziente, verbrauchsoptimierte Beleuchtungsan-

lage 
• Kostenoptimierte Erstellung, Betrieb und Unterhalt der 

 öffentlichen Beleuchtung 
• Einheit in der Vielfallt der Beleuchtung finden, harmoni-

sches Dorfbild 
• Thematisierung und Vermeidung von Lichtemissionen 
• Grobe Standardisierung, mit der Möglichkeit auf Wünsche 

einzugehen 
• Adäquate Umsetzung der Normen, Vorschriften und 

 Empfehlungen 

Vorarbeiten
Mit Rücksicht auf die verkehrstechnischen Kriterien wurden 
die Strassen in verschiedene Klassen nach Norm EN 13201 
unterteilt. Diese Kategorieneinteilung dient als Projektie-
rungsgrundlage für die Planung der Beleuchtung entlang der 
Strassen.

Strassentyp Geschwin-
digkeit

Lichtpunkt-
höhe

Lichtpunkt-
abstand

Lichtaus-
beute / 
Effizienz

Beleuch-
tungsstär-
ke Em 

Gemeindes-
trasse  
1. Klasse 

30 – 60 
km/h 

9 – 12 m 32 – 42 m > 85 lm/W 7.5 - 20 lx

Gemeindes-
trasse  
2. Klasse 

30 – 60 
km/h 

6 – 9 m 32 – 42 m > 85 lm/W 7.5 lx

Gemeindes-
trasse  
3. Klasse 

5 – 30 
km/h 

3.5 – 6 m 18 – 36 m > 85 lm/W 3 - 7.5 lx

Gemeinde-
wege   
1. – 3. 
Klasse 

< 5 km/h 
(Schritt)

3.5 – 6 m 18 – 36 m > 75 lm/W 2 – 7.5 lx 

Besondere Beachtung wurde in der Projektierung auch den 
Themen Fussgängerübergänge, Schulwege und verkehrs-
technisch exponierte Orte gegeben.

Auszug aus den Empfehlungen des Bundesamtes für Um-
welt (BAFU) wurden logischerweise auch in die Überlegun-
gen eingebunden: 
• Doppelte Beleuchtungen vermeiden 
• Leuchtkörper sollten so abgeschirmt werden, dass das 

Licht nur dorthin gelangt, wo es einem Beleuchtungs-
zweck dient 

• Jede Leuchte sollte grundsätzlich zum Boden hin gerich-
tet sein 

• Die Beleuchtungsstärke nur so stark wie nötig wählen
• Mit Zeitschaltungen zu bestimmten Nachtzeiten 
• In sensiblen Gebieten sollte die Beleuchtung nach 22 Uhr 

vollständig abgeschaltet werden, sofern die Sicherheits-
bestimmungen dies erlauben 

• Kein Lichteinfall in den Schlafbereich 
• Verminderung der Beeinträchtigung der Lebensräume von 

nachtaktiven Tieren 
• Ineffiziente Hochdruckentladungslampen, wie etwa 

Mischlichtlampen und Quecksilberdampflampen ab dem 
Jahr 2015 im offiziellen Handel nicht mehr erhältlich 

Technischer Kurzbeschrieb
Die Politische Gemeinde Eggersriet betreibt und unterhält im 
Gemeindeteil Eggersriet zurzeit 192 Leuchten an Kantons-
strassen innerhalb der Bauzone und an Gemeindestrassen 
gemäss Strassengesetz Art. 60. 

Von den 192 Leuchten sind 92 meist ältere Moos-Leuchten 
und Stradasole-Leuchten, welche mit Quecksilberdampflam-
pen (HME 80 und 125 W) bestückt sind, im Einsatz. Diese 
verteilen sich auf verschiedenste Gemeindestrassen wie 
Mühlbachstrasse, Säntisstrasse, Spitzestrasse, usw. Die 
Lampen weisen ein warmweisses Licht und eine mässige 
Farbwiedergabe aber auch einen schlechten Wirkungsgrad 
auf. 

An der Kantonsstrasse sind 18 Stradasole-Leuchten mit Nat-
riumdampf-Austauschlampen (HSE-I Plug in 110 W), welche 
als direkter Ersatz der ursprünglichen ineffizienten Quecksil-
berdampflampen dienen, montiert. 

82 meist Minilux- oder Quadralux-Leuchten mit Natrium-
dampflampen (HSE, HST 50 – 250 W) mit einer gelblich-
weissen Lichtfarbe, einer schlechten Farbwiedergabe aber 
einer hohen Lichtausbeute verteilen sich auf die «neueren» 
Gemeindestrassen wie Kantonsstrasse, Vogtholzstrasse, 
Zelgstrasse, usw.. 

Bei den Gemeindestrassen und Wegen wurden Leuchtenab-
stände zwischen 20 und 70 m gemessen, wobei auch hier 
ein Leuchtenabstand von ca. 40 m überwiegt. Für eine nor-
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menkonforme gleichmässige Ausleuchtung müssten verein-
zelt zwischen die Leuchten zusätzliche Leuchten installiert 
werden. Die Kabelanlagen sind in einem guten  Zustand, wel-
che auch für zukünftige Lichtsteuerlösungen genutzt werden 
können. 

Die öffentliche Beleuchtung in Eggersriet wird über einen 
Dämmerungsschalter und eine Schaltuhr im Halbnachtbe-
trieb gesteuert. Dabei wird die Beleuchtung beim Eindunk-
len eingeschaltet und mit der Morgendämmerung wieder 
ausgeschaltet. Zusätzlich wird die Beleuchtung über ein 
Zeitprogramm in der Nacht, zur Energieeinsparung ausge-
schaltet. 

Um den Energieverbrauch bzw. die Energiekosten bei ver-
schiedenen Beleuchtungsvarianten zu berechnen, wurden 
die Vorgaben aus den Jahren 2011 und 2012 gemittelt. In der 
Spalte 1 wurde daraus ein durchschnittlicher Standardwert 
der bestehenden öffentlichen Beleuchtung berechnet. Bei ei-
nem Anschlusswert der Beleuchtung von 19'872 Watt und 
2'400 Betriebsstunden ergeben sich so jährliche Energieko-
sten von CHF 7'337.60 im Halbnachtbetrieb (HN). 

heute  LED HN  LED Dim

Energieverbrauch 48'000.00 kWh 27'360.00 kWh 31'080.00 kWh

Energiekosten 7'337.60 CHF 4'182.50 CHF 4'588.30 CHF

tungsfaktor) und die Lebensdauer der Leuchtmittel vergrös-
sert und dadurch der Betriebsaufwand reduziert werden 
kann. 

Themen heute LED Dim

jährliche Unterhaltskosten 9'300.00 CHF 7'000.00 CHF

jährliche Energiekosten 7'338.00 CHF 4'589.00 CHF

jährliche Betriebskosten 16'638.00 CHF 11'589.00 CHF

lösungsansatz
In Bezug auf die Wirtschaftlichkeit und Lichtausbeute stehen 
heute LED-Systeme in Konkurrenz zu Natriumdampflampen. 
Bei LED-Leuchten erfolgt die Lichtlenkung über eingebaute 
Optiken, welche das Licht meistens direkt an den gewünsch-
ten Ort strahlen und nicht über Reflektoren umgelenkt wer-
den muss. Damit kann der benötigte Lichtstrom gegenüber 
Natriumdampflampen nochmals reduziert werden. 

Die Toleranz der Bevölkerung und der Umweltverbände ge-
genüber Lichtemissionen sinkt zunehmend. Andererseits 
wird eine bedarfsgerechte Beleuchtung erwartet. Dieser Be-
darf wird allerdings je nach Nutzer unterschiedlich interpre-
tiert. Meistens wird eine Beleuchtung mit weissem Licht um 
4000 Kelvin bevorzugt, welche über wenig Streulicht verfügt, 
nicht blendet und dann brennt wenn sie benötigt wird. Wie 
in der Gebäudetechnik ist auch in der Strassenbeleuchtung 
ein Trend in Richtung Orientierungslicht feststellbar. Das 
heisst, die Beleuchtung wird in verkehrsarmen Zeiten nicht 
komplett ausgeschaltet sondern mit reduzierter Leistung 
weiter betrieben. 

Für die effektive Ausführung kommt selbstverständlich auch 
eine Mischung aus Halbnacht- und Dimmbetrieb in Betracht. 
Wo und wie lange die Beleuchtung über Nacht komplett aus-
geschaltet oder wo diese durchgehend gedimmt wird, ist 
mehr ein sicherheitrelevanter wie ein technischer Entscheid. 

Eckpunkte:
- Die Sanierung der Beleuchtungsanlage kann aus wirt-

schaftlicher und technischer Sicht nur mittelfristig in 
Etappen erfolgen. 

- Wenn möglich, ist die Beleuchtung in ganzen Strassenzü-
gen zu ersetzen. Pro Jahr ergäbe dies sinnvollerweise 50 
– 70 Leuchten. 

- Die Halbnachtschaltung, also das komplette Ausschalten 
der Beleuchtung in der Nacht, ist zwar sehr energieeffizi-
ent und entspricht der Natur, schafft aber auch Bedenken 
in Bezug auf Verkehrssicherheit, Vandalismus und Krimi-
nalität. Es ist deshalb ein Dimmsystems zu prüfen. 

Kosten
Für die gesamten Investitionskosten pro Leuchte (Leuchte 
und Zubehör, Montage und Anschluss, Planung usw.) ist mit 
ca. CHF 2'300 zu rechnen. Dabei sind teilweise Sanierungs-

Im bestehenden Halbnachtbetrieb können die Energiekosten 
damit um 43 % gesenkt werden. Mit einer mehrstufigen Dim-
mersteuerung, welche die Beleuchtung in der Nacht nicht 
komplett ausschaltet, beträgt die jährliche Energieeinspa-
rung 37 %. 

Moderne Lichtmanagementsysteme sind in der Lage, die Be-
leuchtungsanlage individuell nach Bedarf zu steuern. Diese 
Systeme können ihre Leistungsfähigkeit aber erst mit mo-
dernsten Leuchten, wie beispielsweise LED, voll ausschöp-
fen. Damit ist es beispielsweise möglich, während der ge-
samten Lebensdauer der Beleuchtungsanlage den Lichtstrom 
konstant zu halten, die Beleuchtung nach Zeit oder Bewe-
gung zu Dimmen und die Betriebsdaten jeder einzelnen 
Leuchte zu erfassen. Das Energiesparpotential dürfte, je 
nach Anwendung, bei 20 – 60 % liegen. 

Die mittlere Lebensdauer der LED-Leuchten haben die Natri-
umdampflampen mit 30'000 Std. ebenfalls überholt. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass Qualitätsprodukte nam-
hafter Hersteller durchaus 50'000 – 100'000 Stunden errei-
chen. 

Der Wartungs- und Pflegeaufwand bleibt jedoch erhalten 
und damit auch ein Grossteil der Kosten. Daher macht eine 
Erneuerung der Beleuchtung auch aus betrieblicher Sicht 
Sinn, wenn dadurch die Instandhaltungsintervalle (War-
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kosten für Kandelaber (Kantonsstrasse), einzelne Tiefbau-
arbeiten etc. einzurechnen. Die 192 Leuchten kosten demzu-
folge rund 450'000 Franken. Dabei ist noch nicht 
berücksichtigt, dass der Kanton für die Leuchten entlang der 
Staatsstrasse Beiträge zahlt, aber auch nicht, dass eventuell 
gewisse Mehrkosten über die Umsetzungsdauer von rund 5 
Jahren entstehen. Vielleicht kommt es auch bei einzelnen 
Lampenstandorten zu Mehrkosten, weil die Kabel nicht mehr 
gängig sind und Grabarbeiten anfallen werden. Solche Fein-
heiten werden aber in einem Rahmenkredit nicht berücksich-
tigt, weil der Abklärungsaufwand viel zu hohe Kosten gene-
rieren würde. 

Betriebskosten
Durch die Investition entstehen keine zusätzlichen Betriebs-
kosten, die Betriebskosten werden durch die effizienteren 
Lampen und den geringeren betrieblichen Unterhalt wegen 
der längeren Lebensdauer von LED um mindestens  
Fr. 10'000 gesenkt. Die tieferen Betriebskosten helfen des-
halb, die Investitionskosten rascher zu amortisieren.

Finanzierung
Die Finanzierung erfolgt durch das EW Eggersriet und im 
Rahmen der Investitionsplanung voraussichtlich in den Jah-
ren 2014 – 2019. Das EW schreibt die Investitionen nach Ab-
schreibungsreglement ab und sorgt dafür, dass die Netzkos-
ten-Beiträge stabil bleiben. 

Die Investitionen haben keine Erhöhung der Strompreise, 
 respektive der Netzkostenbeiträge zur Folge. Die Investition 
erlaubt es, die negativen Auswirkungen der Kürzungen der 
Finanzausgleichsbeiträge zu eliminieren. Somit ist das suk-
zessive Investieren des Gemeindewerks auch im Interesse 
der Gemeinde und deren Steuerzahler. Während dieser Zeit 
der Investitionen werden die im EW angelegten öffentlichen 
Gelder / Kapitalien nach den Richtlinien der ELCOM (Überwa-
chungsbehörde des Bundes im Strommarkt) verzinst und die-
se Zinserträge werden zur Amortisation verwendet. 

Zusammenfassung
Die wichtigste Aufgabe der Strassenbeleuchtung besteht 
 darin, die Verkehrsteilnehmer (Fussgänger, Radfahrer und 
Fahrzeuglenker) in den Dunkelstunden vor Kollisionen und 
Schäden zu schützen. Zwischen der Qualität der Strassenbe-
leuchtung und der Verkehrssicherheit besteht ein Zusam-
menhang. 

Durch eine gute Strassenbeleuchtung werden Personen, 
Hindernisse und Gefahrenquellen auf oder an der Fahrbahn 
rechtzeitig erkannt und der Verkehrsteilnehmer kann ent-
sprechend reagieren. 

Des Weiteren fördert eine gute Beleuchtung die Attraktivität 
der Kommunikationsflächen und Begegnungszonen.

Eine Sanierung der heutigen Beleuchtung mit einer Umstel-
lung auf LED-Leuchten ist aus energetischer, finanzieller und 
betrieblicher Sicht ein zukunftsträchtiger Entscheid.

Antrag
Gestützt auf diese Ausführungen stellen wir Ihnen, geschätz-
te Mitbürgerinnen und Mitbürger, folgenden Anträge:

1. Das Projekt des Elektrizitätswerks Eggersriet für die Er-
neuerung der Strassenbeleuchtung sei zu genehmigen.

2. Der Rahmenkredit für die Umsetzung der neuen Beleuch-
tung in den nächsten 5 Jahren von Fr. 450'000.– sei zu 
genehmigen.

3. Der Gemeinderat wird ermächtigt, je nach finanzieller 
Lage des EW’s die Investitonstranchen rascher umzuset-
zen oder den Umsetzungstermin zu erstrecken.

4. Die Investition sei nach dem Abschreibungsreglement 
und den finanziellen Möglichkeiten des EW Eggersriet 
vorzunehmen, vorzugsweise sind die jährlichen Investiti-
onstranchen direkt abzuschreiben. 

GuTAchTEn und AnTräGE
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GuTAchTEn und AnTrAG  
über die Trafostation wiesen - Ew Eggersriet

Einführung
Das EW Eggersriet sorgt mit einer rollenden Investitionspla-
nung dafür, dass die Anlagen im Versorgungsnetz laufend 
den technischen Anforderungen entsprechen und perioden-
gerecht erneuert werden. Bei einer Anlagenerneuerung wird 
auch darauf geachtet, dass künftige Anschlussgebiete auch 
versorgt werden können.

Die neue Tarifierung des Stromversorgungsgesetzes ver-
langt, dass die EW’s unterschiedliche Preise erheben für den 
Stromverkauf und das Netz. Wenn ein EW das Netz nicht er-
neuert, kann es die entsprechenden Netzkosten nicht einver-
langen und muss diese reduzieren. Wenn dann die Investiti-
onen nachgeholt werden, können die Preise wieder 
angepasst werden. Der Gemeinderat möchte mit einer rol-
lenden Investitionsplanung sicherstellen, dass nicht später 
Investitionsspitzen entstehen, welche die Preise hochtrei-
ben, sondern dass die Netzpreise langfristig stabil gehalten 
werden können durch die ausgemittelten Investitionen. 

Der Gemeinderat hat auch sicherzustellen, dass das EW kei-
nen übermässigen Gewinn macht durch die Verzögerungen 
der nötigen Investitionen, weil das Gemeindewerk sonst den 
Gewinn an den Gemeindehaushalt abliefern muss. Liefert 
das Werk die Gewinne nicht ab, so kürzt der Kanton der Ge-
meinde die Finanzausgleichsmittel. Die Balance zwischen 
betrieblich notwendigen Investitionen und Einnahmen aus 
Stromverkauf und Anschlussbeiträgen ist zu wahren. Insbe-
sondere wenn grössere Bauten anschliessen und damit über-
durchschnittliche Anschlussbeiträge eingehen, muss die 
Elektrakommission diese Gelder zeitnah investieren. Deshalb 
benötigt der Gemeinderat auch entsprechende ausführungs-
reife Projekte und die entsprechenden Rahmenkredite.

Vorarbeiten
Die Elektrakommission überprüft regelmässig die Anlagen 
und schlägt dem Gemeinderat die Sanierungs- und Ausbau-
schritte vor. Diese Vorarbeiten werden nicht allein für einzel-
ne Trafostationen oder Projekte gemacht, sondern für die 
 Gesamtheit der Anlagen des Werkes. 

Technischer Kurzbeschrieb
Die gesamte elektromechanische Anlage in der Trafostation 
Wiesen wird abgebrochen und durch neue Mittel- und Nie-
derspannungsanlagen ersetzt.

Der Ersatz der offenen Sammelschienenanlage durch eine 
geschottete Mittelspannungsanlage nach IEC-Norm 298 
wird die Versorgungssicherheit der Elektra Eggersriet in Zu-
kunft erheblich erhöhen. Alle Kabelabgangsfelder werden 
zudem mit Überspannungsableitern ausgerüstet. Der beste-
hende Transformator aus dem Jahre 1973 verfügt über keine 

berührungssichere Anschlüsse und muss altersbedingt er-
setzt werden. Eine neue Niederspannungs-Hauptverteilung 
rundet die elektrischen Erneuerungen der Schaltanlagen ab.

Durch den Umbau der elektrischen Anlagenkomponenten 
verändert sich die benötigte Grösse des Gebäudes so ent-
scheidend, dass ein Neubau der Station notwendig ist. Die 
anfallenden Kosten sind auf Basis einer Kostenschätzung zu-
sammengestellt worden.

idee
Die Gemeinde hat in der Nähe der heutigen Trafostation eige-
nes ungenutztes Land, welches den Weg von der Säntisst-
rasse in die Postautohaltestelle Wiesen anbietet – den Säntis-
weg. Auf diesem Grund kann eine grössere Trafostation 
gebaut werden und es muss nicht am alten Standort weite-
res Bauland hinzugekauft werden. Die alte Grundfläche wird 
den Anstössern übertragen werden können. In diesem Zu-
sammenhang muss aber der Säntisweg angepasst werden 
und kann auch für die Passanten etwas harmonischer gestal-
tet werden. Immerhin ist dieser Weg einer der wichtigsten 
Verbindungswege innerhalb der Siedlung.

Konzept
Baumeisterarbeiten
• Baustelleneinrichtung
• Aushub Grube für neue Trafostation
• Erstellung Fundamentplatte inkl. Ringerdung
• Abbruch der bestehenden Trafostation Wiesen
• Instandstellungsarbeiten Umgebung der abgebrochenen 

Trafostation 

Tiefbauarbeiten
• Punktuell Muffen- und Zuggruben erstellen
• Verschiebung und Neuerstellung Kabelschutzrohre
• Setzen zwei neuer Kandelaberfundamente

änderung Säntisweg 
• Verschieben und ebnen des Säntisweges
• Zufahrt zu St. Gallerstrasse 33 erstellen
• Umgebungsarbeiten an St.Gallerstrasse 33
• Erstellung einer Böschung und stellen eines Gartenhages
• Neue Kandelaber stellen

Stationsgebäude
• Lieferung und Montage der Fertigbauelemente
• Elektromechanischer Innenausbau und Trafo

netzarbeiten
• Umverlegung von Kabel und Schutzrohren
• Niederspannung-Kabelleitungen von der bestehenden 

NS-Hauptverteilung lösen, umverlegen, verlängern und 
an neuer NS-Anlage anschliessen.
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• 8 Hausanschlüsse zur Behebung eines Muffen-Netzes 
 direkt in neue Trafostation einschlaufen und anschlies-
sen.

• 2 neue Kandelaber montieren und anschliessen

Kostenzusammenstellung
Baumeisterarbeiten / Tiefbau Fr. 60'000
Änderung Säntisweg  Fr. 80'000
Stationsgebäude Fr. 75'000
Mittelspannungsanlage /  
Niederspannung / Trafo Fr. 147'000
Demontagearbeiten, Beleuchtung Fr. 19'000
Netzarbeiten Mittelspannung  Fr. 61'000
Unvorhergesehenes, Bewilligungen,  
technische Bearbeitung Fr. 98'000

total exkl. mWst. Fr. 540'000

Betriebskosten
Durch die Investition entstehen keine zusätzlichen Betriebs-
kosten.

Finanzierung
Die Finanzierung erfolgt durch das EW Eggersriet und im 
Rahmen der Investitionsplanung voraussichtlich in den Jah-
ren 2014 / 2015. Das EW schreibt die Investitionen nach Ab-
schreibungsreglement ab und sorgt dafür, dass die Netzkos-
ten-Beiträge stabil bleiben. 

Die Investitionen haben keine Erhöhung der Strompreise, 
 respektive der Netzkostenbeiträge zur Folge. Die Investition 
erlaubt es, die negativen Auswirkungen der Kürzungen der 
Finanzausgleichsbeiträge zu eliminieren. Somit ist das suk-
zessive Investieren des Gemeindewerks auch im Interesse 
der Gemeinde und deren Steuerzahler.

Antrag
Gestützt auf diese Ausführungen stellen wir Ihnen, geschätz-
te Mitbürgerinnen und Mitbürger, folgenden Anträge:

1. Das Projekt der Trafostationserneuerung Wiese sei zu 
 genehmigen.

2. Der Kredit für die Umsetzung im Umfang von Fr. 540'000.–  
sei zu genehmigen.

3. Die Investition sei nach dem Abschreibungsreglement 
und den finanziellen Möglichkeiten des EW Eggersriet 
vorzunehmen. 
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JAhrESrEchunG 2011BEhördEn

GEMEindEPräSidEnT
Roger Hochreutener  seit 1. Juni 2013
 

GEMEindEräTE
Rindlisbacher Max, Eggersriet, Vizepräsident seit 1. Januar 2005 
Anderegg Robert, Eggersriet seit 1. Juli 2007
Inauen Adrian, Eggersriet seit 1. Januar 2009
Schmid Notker, Eggersriet seit 1. Januar 2009
Egger Bernhard, Eggersriet  seit 1. Juli 2010
Schiefer Barbara, Grub SG seit 1. Oktober 2013
 

GESchäFTSPrÜFunGSKoMMiSSion 
Lehmann Andreas, Grub SG, Präsident seit 1.1.2013 seit 1. Januar 2009
Hartmeier Kurt, Eggersriet seit 1. Januar 2009
Angehrn Bruno, Eggersriet seit 1. Januar 2013
Bischof Beat, Grub SG seit 1. Januar 2013
Fiechter Ernst, Eggersriet seit 1. Januar 2013
 



39



40


